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[1708 n. Januar 15.]                                               A

SCHREIBEN [DER AUF DER GEMEINEIDG. TAGSATZUNG IN BADEN1 VERSAM-
MELTEN GESANDTEN AN DEN FRANZ. AMBASSADOR ROGER BRULART,
MARQUIS DE PUYSIEUX]

EA VI 2, 1413 Zeile 25-34

"Nachdem gantzer lobl. Eydtgnosschafft Zuo Vernemmen kommen, wass

Massen die graffschafft Neuwenburg Undt Zuogehördt wägen dess suc-

cessions gschäfft [- Erbfolgestreit, seit 1707 war Friedrich I. von

Preussen neuer Fürst und Graf des Fürstentums Neuenburg -] in Ungnad

Jhro aller Cristl. königl. Mayesteth [Ludwig XIV.] gefallen sey,

Undt die sachen darauff hin sich allso angeloffen dass Eine lobl.

Eydtgnosschafft nit ohn billich besorgeth, Es Möchte aus anlass des-

sen der durch die Gnad Gottes bis dahin Erhalltne Eydtgnossische

Rhuwstandt auch ... [zu Ende gehen] darum die herren Ehrengsandten

aller lobl. ohrten Undt Zuogewandten allhier zuosammen kommen, allen

gedeylichen Mittlen nach zuogedencken, wie der sellbige fürbass ohn-

bekränckt Erhallten werden Möchte, Undt weillen sy sich Erinnerendt

dass höchst gedachte Jhr Mayestett Mehr Mahllen sich Vernemmen las-

sen dass sey einer lobl. Eydtgnosschafft ihren Rhuowstandt wohll

gönnen, Undt wass densellben betrüeben Möchte abzuekhommen geneigt

sey. Haben wohll gedachte herren Ehrengsandte in ansehung einss so

Nugen feüwr die lobl. Ohrth sellbst nit auch Ergreiffe, hiermit Jhr

Excellenz dienstfründtlich Ersuochen wollen, dass sy diese ihre Hoch

Vermögliche officia so Vill ausszuowirken sich belieben wollte das

Jhr aller Cristl. Mayesteth einer lobl. Eydtgnosschafft ihren bishä-

rigen Rhuowstandt Noch ferner ohnbetrüebt geniessen, Undt derosell-

ben Zuo lieb Neüwenburg sambt zuogehördt dass commercium wie hier

Vor frey Undt offen Zuo lassen, das gnädigste belieben tragen woll-

te. Hingegen werden die Loblichen Ohrt ihnen angelegen seyn lassen,

die Erforderliche gegen sicherheith an seiner behör Zuo Erhallten

dass durch Undt Von2 Neuwenburg sambt Zuogehör weder directé noch

indirecte nichts widriges gegen den französischen landen solle Vor-

genommen werden, in dem aussdrücklichen Verstandt dass die lobl.

ohrth noch sich sellbsten insgmein, noch denn allth Verburgerthen

Ohrthen [BE, LU, FR, SO] noch dem Ohrth Ury, noch iemandt wehr Es

seyn möchte Jhren respective gehabten Undt noch habendten Rechten,

anforderung Undt befuegsambe auf Undt gegen Neüwenburg undt Zuoge-

hördt hierdurch nichts Vernachtheilliges haben wollen."

"Ohnvergreiffliches Proiect Catholischer[!] seitss"



1) Gemeint ist die gemeineidg . Tagsatzung vom 15 . Januar 1708 in Baden , s.
EA VI 2 , 1410 (Nr . 646 ) ; Stadt und Amt Zug war dabei u . a . auch durch
Beat Jakob II . Zurlauben vertreten.

2 ) Die letzten 3 Wörter sind unterstrichen.

Konzept mit Dorsualnotiz von Beat Jakob II . Zurlauben
AH 123 , 178 - 179 - Blatt 179 r  leer
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